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5 1 Allgemeinei - celtungsbere;.h

1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließli(h; entgegenstehende oder vcn
unseren Verkaulsbedingungen abweichende Bedinqunqen des Kunden erkennen
wir nicht an, es sei denn, wir häti€n ausdrücklich schriftlich ihrer Geltun_c zuge,
stimmt. Unsere VerkaufsbedingunEen gelten auch dann, wenn wir ln Kenntnir ent,
gegenstehender oder uon unsÄrei,Jeriaufsbeclingungen abw€ichender Bedingun,
gen des Kunden die Lie{erung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.

2. Unsere Verkaufsbedingungen werden in der Regel jeder Aufirag5besiätigung bei,
gefügt, außer vJir siehen mit dent Kunden bereits in iängerer, ordnungsgemäßer
Geschäftsbeziehung, so dass die Verkaur'sbedjngungen dem Kunden bereitj
bekannt und von ihm anerkannt 5ind.

3. lJnsere Verkau{sbedingungen geiten nur qeqenüber Unternehmen im 5inne von
5 310 Abs. 1 868.

5 ? Angebot - Angebotsunierlagen

l. lst elne Best€llung als Angeboi gemäß 5 145 BcB zu quaiifizieren, so können wir
dieses innerha'b von 3 lvlonäten annehmen.

2. Zu unserer vertragiichen Bindung bedarf es auch im Falle vorübergehender telefo,
nischer Verständigung einer schrilllichen Bestätigung.

3. An Abbildungen, Zeichnungen, K6ikulationen und sonstigen Unterlagen behalten
wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies qilt auch iür solche schriftlichen
Unteriagen, die als ,,vertraulich" bezeichnet sind. Vo. ihrer Weitergabe an Dritte
bedarJ der Kunde unserer au:drücklichen schrifilichen Z!stirnmunq.

5 3 Preise - Zahlungsbedingungen

1. 5€iern sich aus der Auttragsbestätigung nichis anderes ergibt, gelten unsere Preise
,,ab Werk", au5schließlich Verpackung; diese rvird gesonden in Rechnung gestellt,
es sei denn, dass hierzu eine ausdrückliche, abweichende Vereinbarung getroffen
rnru rde.

2. Die qesetzliche [,4ehrwert5teuer ist nicht in unseren Preisen einge5chlossen; sie vrird
in gesetzlicher Höhe am Tage der Reclrrungssteilung in der Rechnung gesondert
ausgewiesen.

3. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
4. Sofern sich aus der Auftraggbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kauip.eis

lletto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Re(hnungsdatum zur Zahlung fäl-
lig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.

5. Bej Zahlsngs€in5teilung seitens des Kunden ist die Kaufpreisforcierung sofort fällig.
Zugleich qelten sämtliche vorgesehenen Rabatte, Bonifikationen usn. als verfallen,
so dass cier Kunde dje in Rechnung gestellten Bruttopreise zu zahlen hat.

6. Auirechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder vqn uns anerkannt sind. Außerdem is.t

der Kunde zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit beiugt, als
sein 6egenansoruch auf dem gieichen Vertregsverhäitnis beruht.

q 4 Lieferzeit
1. Der Beginn der von uns angecebenen Lieierzeii seut die Abklärung aller lechni-

schen Fragen voraus.

2. Die Einhaltung unserer Lieferverp{lichtung setzt weiter die rechtzeitige und ord-
nungsgemäße Frfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des
nicht erfüilten Vertrage5 b{eibt vorbehalten.

3. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verietzt er schuldhaft sonstige Mitwir
kungspflichten, so sind rvir bere(htigt, den uns insoweit entstehenden Schaden,
einschlieBlich elwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende
fnsprülhe bli,ben üor Oehdlter

4. sofern die Vorauss€tzungen der vorstehenden Zifier 3. vorliegen, geht die GeJahr
eines zufälligen Untergangs oder einer zufäliigen Verschle(hterung cler Kaufsache
in dem Zeirpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme, oder
Schuldnerverzug geraten ist.

5. Wir ha{ten nach den geselzlichen Bestimmungen, soweit der zugrunde liegende
Kaufuerträg ein Fixgeschäft im Sinne von g 286 Abs. 2 Nr 4 BGB oder von 5 376 HGB
ist. ylir haften auch nach den gesetzlichen gestimmungen, sofern als Folge eines
von uns zu vertretenden Li€ferverzuges der Kunde berechtigt ist geltend zu
machen, dass sein lnteresse an der weileren Vertragseriüilung in tanfall geraten
ist.

6. Wir haften ferner nach den gesetzlichen Eestimmungen, sofern der Lieferlerzug
aut einer von uns zu vedretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Vertrögsverletzung beruht; ein Verschulden unser€r Vertreter od€r Erfüllungs-
gehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu
vertretenclen vorsätzlichen Vedragsverletzung beruht, irt unsere 5chadensersarz-
ha{rung auf dem vorhersehbaren, typischer Weise eintretenden 5chaden begrenzt.

7. Wir haften auch nach den gesetziichen Bestimmungen, 5oweit der von uns zu ver
tretende Lieferverzug auf Cer schuldhaften Verletzung einer wesentlichen
Vertragspfli€ht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadentersatzhaftung auf den
vorhersehbaren, typischer Weise eintretenden Schaden b€grenzt.

B. lm Übrigen haften wir im Faile des Lieferverzuges für jede vollendete Woche
VerzuE im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 %
des LiefeMerts, maximal jedoch nicht mehr als 5 % des Lieferweftes.

9. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte Ces Kunden bleiben vorbehalten.

S 5 Gefahrenübergang - Verparkungskosten
1.sofern sich aus der Au{tragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung ,,ab

Werk" !ereinbärt.
2. Sofern der Kunde es wünschl, werden wir die Lieferung durch eine

Transpörtversicherung eindecken; die insoweit anfailenden Kosten trägt der Kunde.

S 6 Mängelhaftung
1. Mängel€nsprüche des Kuncien setzen voraus, dass dieser seinen nach 5 377 HGB

geschuideten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachge-
kommen ist.
W€rden besondere Anforderunqen an die Qualität der Kaufsache gestellt oder soll
die Kalfsache unmitlelbar an Dritte oder ins Ausland versandt lverden, so ist die
Kaufsache in unserem Werk abzunehmen. Die Unterlassung vorheriger Prüfung gilt
als Anerkennung der vertragsgemäßen Beschaffenheit.

2. Soweit ein Mangei der Kaufsäche vorliegt, sind wir na€h unserer Wahl zur Nach-
effüllung in Form einer f,4angelbeseitigung ocie. zur Lieferung erner neuen
mangelfreien sache verpflichtet. lm Falle der MangeibeseitigunE trag€n wir die
Aufwendungen nur bi: zur Höhe des Kaufpreises.

3.schlägt die Nacherfüllung fehi, so ist der Kund€
Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
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5. \,Vir höhen nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuichaft eine
wetentliche Veriracspfiicht vefletz?ir;1n iJiesem Fall isi aber die s{hddensersatz_
haftung auf cien vorhersehboren, iypis(her \y'Jei5e eintretenden Schaden beqrenzt.

6. Sorveit Cem Kunden ein Anspruch auf Er5atz cles Schadens statt der Leisiuno
zuireht, ist un5ere I'laftung auch irn Rahmen der vorstehenden Zjffer l_ aui Ersati
de: vorher:ehbaren, typischer Weise eintretenden S.haCec5 begrenzt.

7. Die l-lafiung wegen schuiChaiter Verletzung des lebens, des Körpers oder der
GesunCheit bleibt unberühnj Cies gilt auch für die zwinllende Hartung nach dem
Produktha{tung!qeselz.

B. Jede von uns geiieie$e tuiüschjne muss durch einen fur clen betreäenden i\4otor
passenden fulotorschut:srhal ie. abgesicheii,Nerden.

9. Bei einer technischen srorunq, gleich lvelcher Art, an der von uns geiieferten
Mas(hine können bei Prodriktönsausfali weder mittelbar noch unmittelbar
Schadensersauansprüche ar uns gesieJlt werden.

10. sovüeit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, i5t die Haftung au:ge-
schlossen.

5 7 Cesamthaftung
1. Eine weitergehende l-iatung au{ Schadensersatz als in g 6 vorgesehen ist - ohne

Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchi - ausgeschlossen.
Dies 9i1t inrb€sondere für 5(hadensersatzansprrlche aus Verschulden bei
Veftragsabschluss, w,egen sonstiger pflichtverletzungen oder wegen delikrischer
Ansprüche auf Ersätz lon Sarhschäden Eemäß g 823 BGB.

2. Dl-. Begrenzung na€h der vorstehenden Ziffer i. gilt auch, soweit der Kunde an
5telje eines Anspruchs aui Ersatz Ces 5chadens statt der Leisiung den Ersatz nutzlo-
5er Aufv/endungen verlangt.

3. Soweit die Schadensersatzhaltung uns gegenüber ausgeschlossen oder einge-
s(hränki ist, gilt die5 auch im Hinirli.k auf die persönliche Schadensersatzhaftung
unserer Ang€siellt3n, Arileitnenmer iltitiroerte \./eftreter und ErfLlllungsgehilfei

5 E EiEentumsvorbiehalissirherung

1. Wir behaiten uns das Eigentum an der Kaufsacne bis zum E;ngang aller Zahlungen
aus dem Lietervettrag vor. Bei verlragswidrigem Verhalten des Kuncjen, insnercn,
clere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsa(he zurückzunehmen. ln
der Zurü€knahme der Kaufsache ciurch uns liegt ein Rückrritt vom Veitrag. Wir sind
nach Rücknahme der Kaufsache zu deren v"eroertung befugt; der Verwertungserlös
ist auf die Vefblncilichkeiien cies Kunden - abzüglich angemessener Ver\ryer-
'lun95kosten - anzurechnen.

2. Der Kunde in verpflichtet, die Kaufsa(he pfleElich zu behandeln; insbesondere ist
er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und DiebstahJs,
5chäden ausreichend zum Neuwel1 zu versichern. Sofern Wartungs. und lnspek-
tionsafbeiten erforderlich sind, muss der n unde diese auf eigene Ko;ten rechtz;itig
durchJühren.

3. Eei Pfändungen oder sonsligen Eingriäen Dritter hat un5 der Kunde unverzüglich
schriftlich zu benachrichiigen, d:mit wir Klage gemäß q 771 ZpO erheben können.
5oweir der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen uncl außergerichtlichen
Ko5ten einer Klage gemäß 5 771 ZPA zu erstatten, haftet der Kunde für den uns
entsiandenen Ausjail. Der KunCe isi berechtigi, die Kaufsache im ordentiichen
6eschäftsgang weiter zu 'rerkaufen, jedoch nicht zu verpJänden oder zur Sicherung
zu rjberejgn€n.

4. Verkauft der Kunde dle Kautsache, so tritt ei bereits jetzt alle Forderungen in Höhe
des Faktura-Endbetrages (einschließlich lviehrweüsteuer) un:erer Fordeiung ab, die
ihnr aur der WeiteNeräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte eruachien, und
zwar unabhängig davon, ob die Kauisache ohne oder nach Veiarh,eitung weiier
'/erkau{t worden ist. Zur linziehung dieser Forderung bleibr der Kunde auch na(h
der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, ciie Forderunq seibst einzuziehen,
bleibt hiervon unberührr. Wir verpfli(hien uns jedoch, di€ Forderung nicht einzu-
ziehen, so lange der Kunde seinen Zahiungsverpflichtungen aus den vereinnahm-
ten Erlösen nachkomml, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein
Antrag auf Eröifnung eines lnsolvenzver{ahrens gestellt ist oder Zahlungsein-
stellung vorliegt. l5t ciies rber der tail, so können wir verlangen, dass der Kunde un5
die abgetreienen Fqrderungen und deren Schulciner bekannt gibt, elie zum Einzug
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den
Schuidnern (Dritlen) Cie Abtretunq mit.teilt.
lm Ubrigen hat der KunCe auf unser Verlangen über den Verbleib der noch nicht
bezahiten, von uns geiie'ferten Ware und die hierüber getätigten RechtsEes(häite
Auskunfi zu geben.

5. D1e Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunder wird sters für
uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mii anderen, uns nicht gehöreoden
Gegenständen verarbeitet, !o erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache
im Verhältnis des SJertes der Kaufsache {Faktura-Endbetrag, einschließlich
Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeitelen Gegenständen zur Zeit der
Veraibeltung. Für ciie durch Veiarbeitung enisteh€nde Sache Eilt im übrigen das
gieiche wie für die unter Vorbehalt gelieJene Kautsacl-re.

6. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untr€nnbar
vermischt, so erwerben y/ir das Miteigentun an der neuen 5ache im Verhältnis des
Wede5 der KauisacIe (Faklura-Endberrag, einschließlich Mehrwertiteuer) zu den
anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgl die
Vermischung in cier Weise, da5s die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist,
so gilt.ris vereinbart, dass der l(unde uns a|teilmäßiE I\,4iteigentum überträgt. Der
Kunde verwahn das so entstandene Alleineigentum oder ivliteigentum {ür uns.

7. Der Kunde tritt uns aucb die Forderungen zur sicherung unrerer Forderungen
gegen ihn ab, die durch die Verbjndung der Kaufsache mit einem Grundstück
gegel eiten D.iliet' er//öcr,-en.

B. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten aui Veriangen cies Kunden
insoweit freizugeber, als der realisierbare Wert unrerer Sicherheiten die zu sichern-
den ForderunEen um mehi ais 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden
Sicherheiten ollliegt uos.

$ 9 Verjährung
1. Die VerjährunEsfrlst für N4ängelcn5prü(he beträgi 12 Monate, gerechnet ab

Gefahrenüirergang.
2. soweit eine Haftung für schäden, die nicht auf der Verletzung von Leben, Körper

oder Gesundheit des Äuftraggebers beruhen, nicht ausgeschlossen isi verjähren
deiartige Ansprüche innerhalb ein€s Jahres, beginnend mit der Enlstehung des
Anspruchs.

3. Unsere Anspruche auf Zalrlung verjähren abweichend.ron 5 195 BCB in 5 Jahren.
Bezüglich des Beginn5 der Verjährungsfrisi gilt 5 1-o9 BcB.

naah sernea \y',/ahl ber-"chriol-- 5 10 Gerichttstand .Erfüllungson

4. Wir haften na(h Cen gesetzlichen Besiimmungen, sotern der Kunde schadeni-
erlatzansprüche geirend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigk€it, einsch-
ließlich von Vor5atz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen beruhen. Sowei.L uns keine vorsätzliche Venragsverletzun!
angelastet wird, ist die Schadensersatzhäftung auf den vorhersehbaren, typischer
Weise eintreienden Schaden begrenz.i.

1.Sotern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Ge:chäft:sitz Gerichtssland; !'/ir sind
j€doch berechtigt, den Kunden auch an:einem Wohnsjtzgericht zu verklagen.

2. Es gilt das Recht der Bundesrepubllk Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechrs
il ausgesch.os<en.

3. 5oiern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, i5t unser
Cetchälis5rtz E11üilunq:ort.


